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Für einen fairen Arbeitsmarkt – für korrekte Löhne

GEMEINSAM GEGEN
LOHNDUMPING

DAS SIND IHRE ANSPRÜCHE

✓ Sie haben Anspruch auf eine regelmässige Lohnzahlung.

✓ In einigen Branchen gelten Gesamtarbeitsverträge (GAV).  
Unterstellte Unternehmen sind verpflichtet, die Vorschriften dieser  
Verträge einzuhalten.

✓ Unternehmen sind verpflichtet, für gleiche Arbeit gleiches Entgelt  
zu zahlen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität oder Alter.

 ✓ Sie haben Anspruch auf bezahlte Ferien und Feiertage gemäss den  
gesetzlichen Bestimmungen.

✓ Im Krankheitsfall haben Sie einen Anspruch auf Lohnfortzahlung.

✓ Sie haben Anspruch auf ein Arbeitszeugnis bei Beendigung  
des Arbeitsverhältnisses.

✓ Sie Anspruch auf Lohnzahlung während des Mutterschaftsurlaubs.

GELTEN GAV-REGELN FÜR IHR ARBEITSVERHÄLTNIS?

Im Internet finden Sie verschiedene hilfreiche Quellen. Auf www.service-cct.ch 

können Sie auf alle Gesamtarbeitsverträge (GAV) zugreifen. Nach der Auswahl 
des entsprechenden GAV können Sie über dieses Portal u.a. den Mindestlohn 
ausrechnen. 

Dieser Blogbeitrag über den GAV könnte Sie ebenfalls interessieren:  
www.amkb.org/blog/der-gesamtarbeitsvertrag-gav

Verdacht melden: 
www.amkb.org/kontakt

In Kürze: Das müssen  
Sie beachten
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Schwarzarbeit lohnt sich nicht!
Ein geregelter und fairer Arbeitsmarkt dient uns allen. 
Dafür setzt sich die AMKB ein und führt jedes Jahr über 
2‘000 Baustellenkontrollen durch. 
Als Arbeitnehmer:in sind Sie gesetzlich verpflichtet, 
Schwarzarbeit zu vermeiden. Wer Schwarzarbeit leistet, 
handelt illegal.
Melden Sie Verdachtsmomente oder festgestellte Miss-
bräuche bei der AMKB. Damit leisten Sie einen wertvollen 
Beitrag für einen fairen Arbeitsmarkt.

WIRKSAMER ARBEITNEHMERSCHUTZ

Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im Baugewerbe geniessen Sie den ge-
setzlich vorgeschriebenen und in  Gesamtarbeitsverträgen (GAV)  definierten 
Arbeitnehmerschutz. Mehr zu den korrekten Arbeitsbedingungen finden Sie in 
dieser Broschüre und auf unserer Webseite.

VORSICHT: ARBEITNEHMENDE HABEN AUCH PFLICHTEN

Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer haben Sie eine Sorgfalts- und Treue-
pflicht gegenüber Ihrer Arbeitgeberin. Verletzen Sie diese Pflichten kann das ein 
Kündigungsgrund sein. Haben Sie die Pflichtverletzung zu verschulden, haften 
Sie allenfalls sogar für den entstandenen Schaden.

Bei Fragen zu den Rechten und Pflichten von Arbeitnehmenden kontaktieren Sie 
uns: info@amkb.org

Der wirksame Arbeitnehmerschutz sorgt für korrekte Arbeitsbedingungen 
und einheitliche Rahmenbedingungen. Davon profitieren sowohl Arbeitneh-
mende als auch Unternehmen in den Baubranchen. 

Dieser Blogbeitrag über die Mitwirkungspflichten könnte  
Sie ebenfalls interessieren: www.amkb.org/blog/die-mitwirkung- 
nach-dem-bundesgesetz-gegen-die-schwarzarbeit-bgsa
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Mehr Infos: www.amkb.org

Rechte & Pflichten der Arbeit- 
nehmenden im Baugewerbe
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